
	
  

Die 
Pilgerfahrt –  
„Hadsch“ 

Das Almosen -
„Zakat“  

Das Fasten –  
„Saum“ 

Das 
Bekenntnis –  
„Shahada“ 

Das Gebet – 
„Salat“  

Vom 
Sonnenaufgang 
bis zum 
Sonnenuntergang 
ist jedes Essen, 
Trinken und 
Rauchen 
verboten.  

Früher wurde es 
auch für den 
Freikauf der 
Sklaven und für 
den „heiligen 
Krieg“ verwendet. 

Dieses Gebot gilt 
ab der Pubertät, 
nicht aber für 
Kranke, Alte und 
Reisende.  

Es ist für Bedürftige 
bestimmt.  

Alle Muslime sollen 
einmal im Leben 
nach Mekka 
pilgern.  

Der Ramadan 
(=Fastenmonat) ist 
der 9. Monat im 
islamischen 
Kalender.  

„Es gibt keinen 
Gott ausser Allah. 
Und Mohammed 
ist sein Prophet.“ 

Es wird auf einem 
Teppich in 
Richtung Mekka 
gesprochen.  

Mehrmals täglich 
ruft der Muezzin 
diese Worte von 
Minarett.  

Nachts wird 
gegessen und 
getrunken.  


